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Die vier W‘s: Warum?

Ein Ziel der 2014 erfolgten Novellierung des Landeshochschulgesetzes
(LHG) von Baden-Württemberg war die Stärkung der Promovierenden.

Gesetzesbegründung: „Doktorandinnen und Doktoranden haben
bislang als Gruppe mit eigenen Interessen keine eigene Stimme an
den Hochschulen. […] Als Interessenvertretung der Promovierenden
wird daher ein Promovierendenkonvent eingerichtet, der Empfehlungen
an die Organe der Hochschule aussprechen kann.“ (Quelle)

Neuer § 38 Absatz 7 LHG: „Die zur Promotion angenommenen
Doktorandinnen und Doktoranden bilden einen Konvent. […]“ (Quelle)

11.12.2017
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Die vier W‘s: Wie?

Im November 2014 hat der KIT-Senat entschieden, dezentral an jeder
Fakultät einen eigenen Promovierendenkonvent einzurichten.

Am 31. März 2015 wurde der Promovierendenkonvent an der Fakultät
für Wirtschaftswissenschaften konstituiert und ein Vorstand gewählt.

Zentrale Aufgabe ist die Interessenvertretung der Promovierenden
gegenüber der Fakultät.

Die Promovierendenkonvente aller Fakultäten und das KHYS stehen in
engem Austausch zu Anliegen von KIT-weiter Bedeutung.

11.12.2017
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Mitglieder sind alle an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
angenommenen Doktorandinnen und Doktoranden. Also Ihr!

Der Promovierendenkonvent wählt sich einen fünfköpfigen Vorstand
für jeweils ein Jahr. Seit dem 15. Mai 2017 besteht der Vorstand aus:

Der Vorstand wählt wiederum aus seiner Mitte eine Vorsitzende bzw.
einen Vorsitzenden. Seit dem 15. Mai 2017 ist dies Anne Zander.

Promovierendenkonvent

Die vier W‘s: Wer?

11.12.2017

Anne
Zander

Annika
Vernbro

Leonie 
Kühl

Rafael 
Finck

Jannis 
Engel



Fakultät für Wirtschaftswissenschaften6

Da im nächsten Semester einige Mitglieder des Vorstands
ausscheiden, suchen wir interessierte Nachfolger.

Der zeitliche Aufwand ist stark vom eigenen Engagement abhängig,
beschränkt sich aber auf folgende wichtige Punkte:

Promovierendenkonvent

Die vier W‘s: Wer?
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Art Häufigkeit # Personen Dauer

Vorstandstreffen alle 1-2 Monate alle 1 – 1,5 h

WiWi-Gesamtkonvent 1x im Semester alle 1,5 h

Konventerunde alle 1-2 Monate 1 Vertreter 1 – 2 h

Fakultätsratstreffen monatlich (im
Semster)

1 Vertreter 1 – 2 h

Individuelle Themenbearbeitung (Recherche, Mails, Präsentationen, etc)
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Die vier W‘s: Was?

Aus den Antworten der Doktorandenbefragung an der Fakultät von 2013
haben wir folgende Arbeitsfelder abgeleitet, in welchen wir uns
verschiedene Themen heraussuchen und bearbeiten:

Betreuung während der Promotion

Promotionsprogramme / Wissenschaftlicher Austausch

Kontakte und Karriereförderung

Weiterbildung

Beschäftigungssituation

11.12.2017
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Neue Promotionsordnung

Anpassung notwendig durch Änderung des Landeshochschulgesetzes

Anmerkungen in Absprache mit Mittelbauvertretern

Dialog mit Dekanat vor Abstimmung im Fakultätsrat

Wesentliche Änderungen:

§ 11 (6) Annahme als Doktorand: Direkt für 5 Jahre statt, wie bisher, 3 Jahre 

plus Verlängerung

§ 12 (3) Explizite Aufnahme: „ kumulative, publikationsbasierte Dissertation“

§ 16 (1): Annahme und Beurteilung oder Ablehnung der Dissertation:

in der Regel innerhalb von 3 Monate und spätestens nach 6 Monate, statt 
spätestens nach 6 Monaten

Inkrafttreten voraussichtlich SoSe 2018

Promovierendenkonvent11.12.2017
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Promotionsverfahren – die letzten Schritte

Promovierendenkonvent11.12.2017

1. Annahme als Doktorand

2. Dissertation fertigstellen (+ Führungszeugnis)

3. Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens

4. Promotionsverfahren wird im Fakultätsrat eröffnet

5. Gutachten werden erstellt

6. Gutachten liegen aus

7. Mündliche Prüfung 

8. Veröffentlichung

10 Tage vor Fakultätsratssitzung

Tagt nur während der Vorle-
sungszeit, ca. 1x pro Monat

14 Tage

Individuell, ca. 1-6 Monate

Individuell, rechtzeitige 
Terminabsprache wichtig!!!

Zeitlicher Rahmen

Zu Beginn der Promotion

Individuell (Bearbeitungszeit im 
Bürgerbüro ca. 2 Wochen)

Innerhalb eines Jahres
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Promotionsverfahren – die letzten Schritte

3.) Zur Antragstellung der Eröffnung des Promotionsverfahren sind einige Dokumente 

notwendig – rechtzeitig informieren und besorgen!

Informationen online auf den Seiten des Akademischen Mittelbaus der Fakultät: „Leitfaden zur Promotion“ 

(http://mittelbau.wiwi.kit.edu/28.php)

Rechtzeitig gewünschte Prüfungskommissionsmitglieder kontaktieren und über Zeitplan informieren, 

mindestens Zweitgutachter festlegen!

4.) Im Fakultätsrat 

wird das Dissertationsverfahren eröffnet, sowie Gutachter und Prüfer festgelegt

Vorsitzender der Prüfung, also Dekan oder Vertreter, wird hier noch nicht festgehalten.

Benennung des Vorsitzenden erfolgt durch die Fakultät, eigene Vorschläge und entsprechende 

Terminabsprachen sind jedoch idR sehr willkommen.

6.) Sobald die Gutachten vorliegen

werden die Professoren der Fakultät informiert, die Arbeit sowie Gutachten liegen 14 Tage aus, der 

Prüfungstermin der mündlichen Prüfung wird bekanntgegeben 

Die Prüfung kann frühestens nach Ablauf der 14 Tage stattfinden!

Promovierendenkonvent11.12.2017
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Promotionsverfahren – die letzten Schritte

7.) Mündliche Prüfung

Terminfindung ist in eurer Verantwortung!

Anwesend (neben euch): Erstgutachter, Zweitgutachter, Prüfer, Prüfungsvorsitzender – aus insgesamt 3 

verschiedenen Instituten

Die Prüfung findet entweder unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt oder mit eurer Zustimmung auch öffentlich 

(dann sind neben euch und der Prüfungskommission auch Zuschauer erlaubt)

IdR 30 Minuten Vortrag, anschließen ca. 1 Stunde Prüfung

8.) Veröffentlichung

der Arbeit muss innerhalb eines Jahres stattfinden

3 Exemplare an die Universitätsbibliothek (oder elektronisch) und

durch einen von der Fakultät anerkannten gewerblichen Verleger (Springer, Shaker, Universitätsverlag 

Karlsruhe, ...)

� Nach Meldung der Bibliotheken an das Prüfungssekretariat erfolgt 

die Aushändigung der Doktorurkunde!

Promovierendenkonvent11.12.2017
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Entwurf: Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Hochschulrechts vom 11.09.2017

Quelle: https://beteiligungsportal.baden-
wuerttemberg.de/de/mitmachen/lp-16/hochschulrechtweiterentwicklung/

Relevanter Inhalt für Doktoranden:

Artikel 1 § 10: 
Es wird eine eigene Mitgliedergruppe für angenommene Doktoranden 
geschaffen.

Hauptberuflich an der Hochschule tätige Doktoranden haben ein 
Wahlrecht, ob sie ihrer Mitwirkungsrechte in der Gruppe der 
akademischen Mitarbeiter oder der Gruppe der angenommenen 
Doktoranden ausübenwollen.

Artikel 1 § 19:
Stimmberechtigte Sitze im Senat.

Artikel 1 §25:
Sitze im Fakultätsrat.

Promovierendenkonvent11.12.2017
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Entwurf: Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Hochschulrechts vom 11.09.2017

Artikel 3 § 12 a:
Doktoranden, die nicht hauptberuflich an der Hochschule tätig sind 
müssen eine Verwaltungsabgabe (in der gleichen Höhe wie Studenten) an 
das Studierendenwerk zahlen.

Keine Ergänzungen im Gesetz zu den Doktorandenkonventen.

Probleme /Kritik:
Wahlmöglichkeit schwächt wohlmöglich die verschiedenen Gruppen und 
erzeugt hohen Verwaltungsaufwand.

Ungleiche Behandlung von hauptberuflich an der Hochschule tätigen 
Doktoranden und anderen Doktoranden in Bezug auf die 
Verwaltungsabgaben.

Krankenversicherung, VISA-Bedingungen, Semesterticket, Zugriff aus 
Uniresourcen, Sonderweg BaWü

Treffen mit Bildungsministerin Bauer am 8.12.17 in Heidelberg, 
Jannis und Anne nehmen teil

Promovierendenkonvent11.12.2017
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Formales und etwaige Anträge

Beschlussfähigkeit

Anträge zu Positionierungen des 
Promovierendenkonvents?

Anträge zur Änderung der 
Geschäftsordnung?

Sonstige Anliegen?

Promovierendenkonvent11.12.2017
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Engagier Dich!

promovierende@wiwi.kit.edu

Promovierendenkonvent11.12.2017
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Interessante Links

Mittelbau und Promovierendenkonvent: http://mittelbau.wiwi.kit.edu/

Leitfaden zur Promotion: http://mittelbau.wiwi.kit.edu/28.php

Vorlage für Promotionsvereinbarungen (nur aus KIT-Netz): 
http://www.haa.kit.edu/downloads/Promotionsvereinbarung.doc

Leitfaden für Betreuungsgespräche und zur Erstellung der Promotionsvereinbarung: 
http://mittelbau.wiwi.kit.edu/downloads/Vorlage_Betreuungsgespraeche.docx

Auswertung der Doktorandenbefragung 2013 für die WiWi-Fakultät (nur aus KIT-Netz): 
https://intranet.kit.edu/downloads/Wirtschaftswissenschaften_geschlossene_Fragen.pdf

KHYS-Handbuch zum Promovieren am KIT: 
http://www.khys.kit.edu/downloads/KIT_Handbuch_Promotion_2014.pdf

Promovierendenkonvent11.12.2017
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BACKUP
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Offiziellen Schritte zum Doktorandenstatus

Betreuungszusage

• Betreuer verspricht Doktorand mündlich die Betreuung
• Klärung der Finanzierung (Anstellung, Stipendium, etc.)

Promotionsvereinbarung (PV)

• So früh wie möglich Abschluss PV laut Vorlage
• Verwendung des Leitfadens für Anlagen

Registrierung beim KHYS

• KIT-Account über Betreuer beantragen
• Daten aus PV in Online-Registrierungsformular

Antrag auf Annahme an WiWi-Fakultät

• Formloser Antrag in Schriftform an Dekanat
• Kopie PV & Zeugnis, CV, Doktorgrad, Promotionsgesuche

Promovierendenkonvent11.12.2017


